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2.6.17 § 46b Baubeginn
1 Die rechtsgültige Baubewilligung gestattet den sofortigen Baubeginn, wenn Bedingungen und
Auflagen nichts anderes vorsehen.
2 Sofern vor Baubeginn insbesondere technische Belange erfüllt sein müssen, sind sie der
zuständigen gemeindlichen Dienststelle nachzuweisen. Bei erbrachtem Nachweis gestattet die
gemeindliche Dienststelle selber den Baubeginn als schriftliche Mitteilung oder sie erwirkt einen
Entscheid der zuständigen Behörde.
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